
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/6/8 9Os50/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1967

Norm

StPO §22

StPO §224

StPO §281 Z2

StPO §281 Z3

Rechtssatz

Wenn der Vorsitzende des Schö5engerichtes nach Vertagung der Hauptverhandlung sich den Angeklagten vorführen

läßt und ihn informativ nach den näheren Umständen eines behaupteten Alibis und nach Beweismitteln hiefür befragt,

so geschieht dies zur Vorbereitung der nächsten Hauptverhandlung und steht mit den Bestimmungen der §§ 222 Abs

1, 224 Abs 1 StPO in Einklang; von einer nichtigen Prozeßhandlung kann hier keine Rede sein.
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